
unter den neuen Gesichtspunkten wie
der aufgenommen werden.
Einsprüche gegen einen Parteiaus
schluß oder eine andere Parteistrafe 
werden von den Parteikontrollkom
missionen behandelt, deren Beschlüsse 
der Bestätigung durch die entsprechen
den Parteileitungen unterliegen.
Wird einem Einspruch gegen eine 
Parteistrafe durch die übergeordneten 
Parteiorgane stattgegeben, so ist diese 
Entscheidung in der Parteiorganisa
tion, die die Strafe ausgesprochen 
hatte, bekanntzugeben.
Die Bezirksleitungen müssen den Ein- 15 
spruch innerhalb vier Wochen und 
das Zentralkomitee muß Einsprüche 
innerhalb sechs Wochen nach Eingang 
behandeln.
Während des Prüfungsverfahrens 
bleibt der Beschluß der Grundorgani
sation in Kraft.
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